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1. Rechtlicher Rahmen1 

Die Grundlage für das neue Wettbewerbsregis-
ter und seinen Betrieb sind das bereits 2017 er-
lassene und 2021 geänderte Wettbewerbsre-
gistergesetz (WRegG) sowie die 2021 erlas-
sene Wettbewerbsregisterverordnung (WRegV) 
des Bundes. Die vollständige Inbetriebnahme 
des Wettbewerbsregisters hing allerdings noch 
von der Schaffung der technischen Vorausset-
zungen für die Datenübermittlung und die Re-
gisterführung sowie von der Einrichtung des Re-
gisters selbst ab. Diese Vorarbeiten sind nun-
mehr im Wesentlichen abgeschlossen.  

Das Wettbewerbsregister stellt zukünftig öffent-
lichen Auftraggebern für Vergabeverfahren In-
formationen darüber zur Verfügung, ob ein Bie-
ter bzw. ihm zuzurechnende natürliche Perso-
nen wegen Wirtschaftsdelikten oder anderer 
Straftaten, die den Ausschluss von öffentlichen 
Vergabeverfahren begründen, rechtskräftig ver-
urteilt wurden. Bei Kartellabsprachen ist die Vo-
raussetzung für die Eintragung in das Wettbe-
werbsregister bereits bei Erlass einer – noch 
nicht rechtskräftigen – behördlichen Buß-
geldentscheidung erfüllt.  

Die Beteiligung an solchen Wirtschaftsdelikten 
bzw. Straftaten kann für Bieter dazu führen, 
dass der Auftraggeber sie von einem öffentli-
chen Vergabeverfahren ausschließt; §§ 123 ff. 
GWB. Das Wettbewerbsregister soll damit auch 
zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität bei-
tragen und die Compliance in Unternehmen 
stärken. 

Die sog. Selbstreinigung der betroffenen Unter-
nehmen, die zu einer Löschung des Eintrags im 
Wettbewerbsregister führen kann, hat daher 
eine große wirtschaftliche Bedeutung für die 
Unternehmen.  

                                                             
1 Die Einleitung in Abschnitt 1 dieser Stellungnahme 
(Rechtlicher Rahmen) wurde der am 14. Juli 2021 beim 
Bundeskartellamt im Rahmen der öffentlichen Konsulta-
tion von den Verfassern eingereichten Stellungnahme 

1.1. Bundesweite Speicherung und Abfrage 
von Straftaten/Ausschlussgründen 

Bislang waren öffentliche Auftraggeber für die 
Feststellung, ob ein Bieter an einem Wirt-
schaftsdelikt beteiligt war und demzufolge einen 
vergaberechtlichen Ausschlussgrund verwirk-
licht, weitgehend auf Eigenerklärungen der Bie-
ter im Vergabeverfahren angewiesen. Künftig 
können und müssen die öffentlichen Auftragge-
ber durch eine Abfrage beim Wettbewerbsregis-
ter das Vorliegen von Ausschlussgründen 
selbst prüfen. Alle Auftraggeber von Bund, Län-
dern und Kommunen haben zukünftig vor Auf-
tragserteilung vollelektronisch Abfragen im 
Wettbewerbsregister zu den für den Auftrag vor-
gesehenen Bietern zu stellen.  

1.2. Anhörung betroffener Unternehmen und 
mögliche Selbstreinigung 

Die von der Eintragung ins Wettbewerbsregister 
betroffenen Unternehmen sind vor der Eintra-
gung anzuhören (§ 5 Abs. 1 WRegG). Dies be-
deutet, dass sich voraussichtlich bereits in we-
nigen Wochen für Unternehmen, die Gegen-
stand einer Meldung sind, die Frage stellen 
wird, ob sie durchgreifende Einwände gegen ei-
nen Eintrag in das Wettbewerbsregister geltend 
machen können und ob eine Selbstreinigung 
nach § 125 GWB in Verbindung mit § 8 WRegG 
für sie in Betracht kommt, mit deren Hilfe ggf. 
eine Löschung des Eintrags bewirkt werden 
kann.  

Gelingt eine Selbstreinigung nicht, wird der Ein-
trag, je nach Delikt, in der Regel erst wieder 
nach fünf Jahren, in wenigen Fällen nach drei 
Jahren gelöscht, so dass hierdurch die Aussich-
ten des Unternehmens, sich erfolgreich um öf-
fentliche Aufträge zu bewerben, dauerhaft be-
einträchtigt sind. 

nachträglich hinzugefügt. Der Abschnitt 1 dient der all-
gemeinen Einführung des Lesers in das Thema.  
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1.3. Hohe wirtschaftliche Bedeutung 

Damit wird das neue Wettbewerbsregister des 
Bundes, das die in einzelnen Ländern bisher 
schon betriebenen regionalen Wettbewerbsre-
gister ablösen wird, alsbald hohe Bedeutung er-
langen.  

Durch die zentrale Speicherung beim Bundes-
kartellamt bietet sich für betroffene Unterneh-
men allerdings auch erstmals die Chance, eine 
Selbstreinigung und anschließende Löschung 
eines Eintrags mit bundesweiter Wirkung her-
beizuführen.  

Die Entscheidung des Bundeskartellamts als 
Registerbehörde hierüber und die Löschung 
des Eintrags hat bindende Wirkung für alle öf-
fentlichen Auftraggeber bundesweit. Sie ent-
hebt das Unternehmen der bisherigen Notwen-
digkeit, eine Selbstreinigung in jedem einzelnen 
Vergabeverfahren, an dem es sich beteiligt, 
nachzuweisen (vgl. § 7 Abs. 2 WRegG).  

Nach § 125 GWB umfasst die erfolgreiche 
Selbstreinigung dabei neben einem Schaden-
sausgleich und der Zusammenarbeit mit den Er-
mittlungsbehörden zur Aufklärung der Straftat 
vor allem personelle und präventive technisch-
organisatorische Maßnahmen, die die Gewähr 
dafür bieten, dass es nicht zu einer Wiederho-
lung des Fehlverhaltens kommt.  

Die nun vorliegenden Entwürfe der  

· Leitlinien zur vorzeitigen Löschung einer 
Eintragung aus dem Wettbewerbsregister 
wegen Selbstreinigung (Entwurfsfassung 
Juni 2021) und  

· Vorzeitige Löschung aus dem Wettbe-
werbsregister wegen Selbstreinigung - 
Praktische Hinweise für einen Antrag (Ent-
wurfsfassung Juni 2021) 

regeln bzw. erläutern, wie das Bundeskartell-
amt als Registerbehörde zukünftig die Erfüllung 
dieser Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Selbstreinigung prüfen wird.  

1.4. Rechtsgrundlage  

Die Registerbehörde wird die Prüfung der vor-
zeitigen Löschung einer Eintragung im Wettbe-
werbsregister wegen einer erfolgreich durchge-
führten Selbstreinigung auf Antrag durchführen 
(vgl. § 8 Abs. 1 bis 4 WRegG).  

Rechtsgrundlage für die dazu nun vorliegenden 
Leitlinien ist § 8 Abs. 5 WRegG.  

2. Konsultation durch das Bundeskartellamt 

Das Bundeskartellamt hat im Juni 2021 interes-
sierte Kreise um Einreichung ihrer Stellung-
nahme zu den Entwürfen der Leitlinien und der 
praktischen Hinweise zur Antragstellung gebe-
ten.  

Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung des 
Wettbewerbsregisters und der Bedeutung der 
Selbstreinigung ist eine rege Diskussion zu er-
warten.  

3. Stellungnahme 

Die Leitlinien und die ergänzenden praktischen 
Hinweise zur Antragstellung in den vorliegen-
den Entwurfsfassungen sind aus Sicht der Ver-
fasser dieser Stellungnahme dem Grunde nach 
und hinsichtlich ihres wesentlichen Inhaltes 
sehr zu begrüßen. Sie erscheinen grundsätzlich 
schlüssig und umfassend und dürften damit der 
Praxis eine instruktive Grundlage für die Vorbe-
reitung und Durchführung der notwendigen 
Schritte für eine erfolgreiche Selbstreinigung 
geben. Die vorliegende Stellungnahme be-
schränkt sich daher auf den Hinweis auf einige 
wenige Punkte, in denen aus Sicht der Verfas-
ser Ergänzungen und Änderungen angebracht 
erscheinen. 

Im Übrigen erhoffen sich die Verfasser – zumin-
dest in den ersten Jahren – weitergehende Un-
terstützung durch das Bundeskartellamt in Be-
zug auf die Anwendung der gesetzlichen Vor-
schriften und der Leitlinien, weil die Rechtslage 
neu ist und deshalb noch keine Entscheidungs-
praxis zur Verfügung steht. 
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3.1. Kein Nachweis der erfolgreichen Selbstrei-
nigung bereits im Rahmen der Anhörung 
nach § 5 Abs. 1 WRegG? 

Gemäß § 5 Abs. 1 WRegG informiert die Regis-
terbehörde das betroffene Unternehmen vor der 
Eintragung in das Wettbewerbsregister über die 
geplante Eintragung und deren geplanten Inhalt 
und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. 
Dies kann dazu führen, dass die Eintragung von 
vornherein unterbleibt, wenn nämlich durchgrei-
fende Hinderungsgründe gegen die Eintragung 
vorliegen. 

Aus Sicht der Verfasser dieser Stellungnahme 
ist nicht ersichtlich, weshalb nicht bereits in die-
sem Stadium der Anhörung zur Eintragung 
auch der Nachweis einer Selbstreinigung nach 
§ 8 WRegG möglich sein sollte, wenn das be-
troffene Unternehmen den Prozess der Selbst-
reinigung bereits erfolgreich durchlaufen hat 
und dies nachweisen kann. Die gesetzlichen 
Regelungen dürften dies nicht ausschließen, 
und Sinn und Zweck der Vorschriften über die 
Selbstreinigung legen es sogar nahe, dass Un-
ternehmen, die die Selbstreinigung nachweis-
lich erfolgreich absolviert haben, nicht, auch 
nicht für einen Interimszeitraum, von öffentli-
chen Vergabeverfahren ausgeschlossen wer-
den sollten bzw. öffentliche Auftraggeber unein-
geschränkt auf deren Leistungen zugreifen kön-
nen sollten.  

Für die Berücksichtigung der Selbstreinigung 
schon im Anhörungsverfahren vor Eintragung in 
das Wettbewerbsregister dürften im Übrigen 
auch Gründe der Vermeidung überflüssigen 
Verwaltungsaufwandes auf Seiten der Register-
behörde sprechen. So wird ein anderenfalls not-
wendiges zweites Verwaltungsverfahren ver-
mieden. 

Aus diesen Gründen halten wir die Möglichkeit 
der Berücksichtigung der Selbstreinigung schon 
im Anhörungsverfahren vor Eintragung in das 
Wettbewerbsregister für angezeigt und gebo-
ten. Sie sollte entsprechend auch in den vorge-
schlagenen Leitlinien Berücksichtigung finden 
(was derzeit noch nicht der Fall ist).  

3.2. Unterstützung durch Registerbehörde / 
Pflicht zur Rückfrage 

In Tz. 3 der Leitlinien heißt es, dass sich die Re-
gisterbehörde „bei dem der Prüfung zugrunde 
gelegten Sachverhalt auf das beschränken 
[kann], was von dem Antragsteller vorgebracht 
wird oder ihr sonst bekannt sein muss. Sie kann 
einen Antrag ohne Rückfrage ablehnen, wenn 
sie die Selbstreinigungsmaßnahmen des Unter-
nehmens auf dieser Grundlage für unzu-
reichend hält.“  

Das halten wir – auch unter Berücksichtigung 
des Wortlautes der in Bezug genommenen ge-
setzlichen Vorschriften – nicht ohne Weiteres 
für richtig bzw. angemessen, zumal der Prozess 
der Selbstreinigung für die Unternehmen neu ist 
und es bislang keine Erfahrungswerte gibt, was 
dafür erwartet wird. Die sofortige Antragsableh-
nung sollte unseres Erachtens auf Fälle offen-
kundiger Aussichtslosigkeit von Anträgen und 
gegebenenfalls auf solche Fälle beschränkt 
bleiben, in denen auch eine „Nachbesserung“ 
offenkundig nicht zeitnah in Betracht kommt. 

Insbesondere in Fällen, in denen es lediglich an 
einer hinreichenden Darlegung der Selbstreini-
gungsmaßnahmen mangelt oder/und in denen 
die bislang durchgeführten Selbstreinigungs-
maßnahmen noch nicht vollständig bzw. ausrei-
chend erscheinen, es sich aber um behebbare 
Mängel handelt, sollte vor der Ablehnung eines 
Antrags auf Selbstreinigung zumindest ein be-
gründeter Hinweis der Registerbehörde erge-
hen, der die erkannten Mängel spezifiziert und 
den Antragsteller in den Stand versetzt, diese 
Mängel kurzfristig zu beheben. 

3.3. Berechtigtes Interesse 

In Tz. 8 der Leitlinien werden konkretisierende 
Ausführungen zu Zulässigkeit des Antrages – 
im Sinne des Vorliegens eines berechtigten In-
teresses an der Löschung – mitgeteilt. Hier 
heißt es zur Auslegung von § 8 Abs. 1 S. 2 
WRegG, „dass ein berechtigtes Interesse an 
der vorzeitigen Löschung [vorliegen muss]. 
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Dies ist jedenfalls gegeben, wenn der Antrag-
steller glaubhaft macht, an Verfahren über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge teilzunehmen o-
der dies zu beabsichtigen.“ 

Das halten wir für zu eng. Eine Selbstreinigung 
und Löschung eines Eintrags sollte auch ohne 
Nachweis der Teilnahme an öffentlichen Aus-
schreibungen oder einer hierauf konkret gerich-
teten Absicht möglich sein.  

Betroffene Unternehmen, die einen Rechtsver-
stoß hinter sich lassen wollen und damit das 
vom Gesetzgeber gewünschte Ziel erreichen 
wollen, sollten ihren Leumund auch ohne die 
Absicht, an Ausschreibungen teilnehmen zu 
wollen, wiederherstellen können. Der Eintrag ist 
mit einem Stigma verbunden, das für das be-
troffene Unternehmen zu erheblichen ideellen 
und wirtschaftliche Nachteilen führen kann, die 
unabhängig davon bestehen, ob und in wel-
chem Umfang sich das Unternehmen an öffent-
lichen Ausschreibungen beteiligt. Es ist davon 
auszugehen, dass das Bestehen eines Eintrags 
im Wettbewerbsregister erhebliche Auswirkun-
gen und Nachteile auch in Bezug auf private 
Geschäfts- und Kundenbeziehungen zeitigen 
wird.  

Insofern stellte es eine problematische Un-
gleichbehandlung dar, wenn Unternehmen, die 
sich gegenwärtig nicht an öffentlichen Aus-
schreibungen beteiligen, von der Möglichkeit 
der Selbstreinigung vor der Registerbehörde 
und eines Antrages auf Löschung des Eintrags 
in das Wettbewerbsregister ausgeschlossen 
würden. Diese Ungleichbehandlung könnte al-
lenfalls vernachlässigt werden, wenn sicher 
wäre, dass die im Wettbewerbsregister enthal-
tenen Daten nicht außerhalb öffentlicher Aus-
schreibungen Verwendung finden. Gerade das 
dürfte aber nicht sicher zu gewährleisten sein, 
zumal über das Instrument der Selbstauskunft 
das Wettbewerbsregister auch im privaten Ge-
schäftsverkehr Bedeutung erlangen könnte, 
wenn nämlich Geschäftspartner des betroffe-
nen Unternehmens eine (negative) Auskunft 

aus dem Wettbewerbsregister als Vorausset-
zung für eine Geschäftsanbahnung verlangen 
sollten, was nicht unrealistisch erscheint. 

Nicht zuletzt ist die in Tz. 8 der Leitlinien vorge-
nommene Konkretisierung des „berechtigten In-
teresses“ im Sinne von § 8 Abs. 1 S. 2 WRegG 
nach Ansicht der Verfasser auch deshalb zu 
eng, weil das Erfordernis des Vorliegens einer 
Absicht, an Ausschreibungen teilzunehmen    
(oder ähnlich strengen Voraussetzungen) für 
das Bejahen eines „berechtigten Interesses“ 
der Notwendigkeit von unternehmerischer Fle-
xibilität im Wirtschaftsverkehr nicht ausreichend 
Rechnung tragen. Im Laufe der Eintragungs-
dauer kann sich die Geschäftsstrategie eines 
Unternehmens ändern. Innovationen oder an-
dere wirtschaftliche Entwicklungen machen mit-
unter ein schnelles Handeln erforderlich. So 
kann beispielsweise ein Unternehmen, welches 
bisher seine Leistungen nicht gegenüber der öf-
fentlichen Hand angeboten hat – und damit 
grundsätzlich keine Absicht hatte, an Aus-
schreibungen teilzunehmen – sein Geschäfts-
modell ändern und Produkte oder Leistungen 
entwickeln, die von der öffentlichen Hand nach-
gefragt werden. Beispielhaft genannt sei ein 
Softwareunternehmen, welches bisher Apps für 
privatwirtschaftliche Kunden angeboten hat und 
in der Corona-Pandemie eine Corona-Warn-
App entwickeln und der öffentlichen Hand an-
bieten möchte. Wenn diesem Unternehmen erst 
in dem Moment, in dem die Absicht zur Teil-
nahme an einer Ausschreibung entsteht, er-
laubt würde, eine Löschung zu beantragen, 
käme eine Löschung aufgrund eines daraufhin 
eingeleiteten Löschungsverfahrens unter Um-
ständen zu spät.  

Generell dürfen aus Sicht der Verfasser dieser 
Stellungnahme keine hohen Anforderungen an 
das Vorliegen eines berechtigten Interesses an 
der Löschung gestellt werden. Ein solches 
dürfte regelmäßig schon durch die Eintragung 
des betroffenen Unternehmens im Wettbe-
werbsregister selbst indiziert werden. Denn wie 
oben dargestellt, wird das betroffene Unterneh-
men in der Regel bereits durch die Eintragung 
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im Wettbewerbsregister mit erheblichen ideel-
len und wirtschaftlichen Nachteilen sowie einer 
Einschränkung seiner unternehmerischen 
Handlungsfreiräume belastet sein. 

3.4. Schadenswiedergutmachung 

Wir sind der Auffassung, dass die Anforderun-
gen an die Schadenswiedergutmachung nicht 
zu hoch sein dürfen, weil in der Erfüllung dieser 
Voraussetzung für die betroffenen Unterneh-
men in vielen Fällen praktische Schwierigkeiten 
bestehen.  

In Tz. 18 der Leitlinien heißt es, dass „das Un-
ternehmen darlegen [muss], welche Schäden 
durch das Fehlverhalten entstanden sind oder 
entstanden sein könnten. Es muss Angaben 
über Geschädigte, die Art des Schadens und 
die Schadenshöhe machen. Geht das Unter-
nehmen davon aus, dass es keine Geschädig-
ten gibt oder kann die Schadenshöhe im Einzel-
nen nicht beziffert werden, ist dies zu begrün-
den.“ [Unterstreichung hinzugefügt] 

Wir meinen, dass viele Unternehmen diese Vo-
raussetzungen nicht werden erfüllen können.  

In Bezug auf die Wiedergutmachung der Schä-
den besteht bei vielen Wirtschaftsdelikten das 
Problem, dass sich die Geschädigten nicht er-
mitteln lassen, weil es beispielsweise zu einer 
Zerstreuung des Schadens gekommen ist oder, 
weil das Unternehmen die Geschädigten nicht 
kennt (etwa auf der nachgelagerten Wirt-
schaftsstufe, wenn Schäden entlang der Liefer-
kette weitergegeben wurden).  

Zudem zeigen insbesondere die jüngst bekannt 
gewordenen Kartellschadensersatzfälle, dass 
teilweise Schäden doppelt geltend gemacht 
werden, wenn beispielsweise der direkte Ab-
nehmer und die indirekten Abnehmer auf der 
nächsten Wirtschaftsstufe Schadensausgleich 
fordern. Eine Zusicherung der betroffenen Un-
ternehmen, diese Schäden auszugleichen, 
wäre nicht gerechtfertigt und sollte jedenfalls 
nicht als Voraussetzung für eine Selbstreini-
gung gefordert werden.  

Denkbar wäre es, als Voraussetzung für die 
Selbstreinigung eine öffentliche Erklärung der 
betroffenen Unternehmen zu verlangen, dass 
berechtigt geltend gemachte Schäden ausgegli-
chen werden. Diese Erklärung könnte beispiels-
weise auf der Internetseite des Wettbewerbsre-
gisters veröffentlicht werden.  

Die Geschädigten könnten sich dann bei den 
Unternehmen melden und Ansprüche geltend 
machen. Wenn kein Einvernehmen über die 
Höhe der Schadenswiedergutmachung gefun-
den werden kann, müssten die betroffenen Un-
ternehmen in einem Zivilrechtsstreit die Höhe 
klären lassen.  

In dieser Weise könnte man Tz. 6 der Hinweise 
verstehen: „Wenn das eingetragene Unterneh-
men bis zum Zeitpunkt des Antrages auf Lö-
schung nicht in der Lage war, bestehende Er-
satzansprüche auszugleichen, kann es ausrei-
chen, wenn es sich gegenüber dem Gläubiger 
verbindlich zum Ausgleich verpflichtet hat. Im 
Hinblick auf den Normzweck des § 125 GWB 
und zur Vermeidung von Wertungswidersprü-
chen ist diese Fallgruppe so auszulegen, dass 
eine Verpflichtung einer bereits erfolgten Aus-
gleichszahlung gleichstehen muss. Dies ist 
dann der Fall, wenn die Verpflichtung die Quali-
tät einer titulierten Vereinbarung oder einer voll-
streckbaren Entscheidung hat.“ 

Allerdings halten wir die Hürde einer titulierten 
Vereinbarung oder vollstreckbaren Entschei-
dung für zu hoch. Sachgerechter erscheint uns 
daher die Formulierung in Tz. 19 der Leitlinien: 
„Sofern mit Geschädigten keine Einigkeit im 
Hinblick auf Vorliegen oder Höhe eines Scha-
dens besteht, muss das Unternehmen den 
Sach- und Streitstand darlegen. Hierzu zählen 
auch Angaben, ob Geschädigte die Heraus-
gabe von Informationen und Unterlagen be-
gehrt haben, die das Unternehmen nicht ge-
währt hat. Das Unternehmen hat darzulegen, 
wie es seiner Mitwirkungspflicht bei der Aufklä-
rung der Schäden nachgekommen ist und wie 
es seine zukünftige Mitwirkung und seine Pflicht 
zum Ausgleich des Schadens sicherstellen 
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wird. Hierzu können Nachweise über abgege-
bene Schuldanerkenntnisse oder an Geschä-
digte herausgegebene Informationen und Un-
terlagen oder entsprechende Verpflichtungen 
gehören.“  

3.5. Personelle Konsequenzen 

Die Leitlinien und Hinweise könnten so verstan-
den werden, dass das betroffene Unternehmen 
als Voraussetzung für die Selbstreinigung invol-
vierten Mitarbeiter kündigen oder diese verset-
zen muss. 

Ein solches Verständnis legt Tz. 33 der Leitli-
nien nahe. Darin heißt es, dass „das Unterneh-
men [wenn es sich] darauf beruft, dass es für 
die Zwecke der Sachverhaltsaufklärung auf per-
sonelle Maßnahmen verzichtet hat, […] zur An-
gemessenheit dieses Verzichts darlegen 
[muss]. Die Angaben sind jeweils konkret in Be-
zug auf die einzelnen Personen zu machen.“ 

Zwar lesen wir Tz. 33 der Leitlinien in Zusam-
menschau mit Tz. 29 der Hinweise so, dass 
auch andere Gründe als eine Aufklärungshilfe 
einen Verzicht des Unternehmens auf perso-
nelle Maßnahmen rechtfertigen können. Die 
Bezugnahme auf den Grund der Aufklärungs-
hilfe in Tz. 33 der Leitlinien verstehen wir dahin-
gehend, dass allein in dem Fall, in dem sich ein 
Unternehmen auf den Grund der Sachver-
haltsaufklärung beruft, für eine erfolgreiche 
Selbstreinigung weitere Darlegungspflichten in 
Bezug auf die Angemessen des Verzichts be-
stehen.  

Wir halten es für richtig, dass auch andere 
Gründe im Rahmen einer erfolgreichen Selbst-
reinigung geeignet sein können, einen Verzicht 
auf eine Kündigung oder Versetzung zu recht-
fertigen. Wir meinen, dies sollte in den Leitlinien 
ausdrücklich klargestellt werden. Die Nennung 
von Beispielen, wäre für die Praxis 
begrüßenswert.  

Auch Mitarbeitern, die nicht für die Sachver-
haltsaufklärung herangezogen werden, sollte 
nicht zwingend gekündigt oder diese versetzt 
werden müssen. 

Eine Kündigung oder Versetzung wird etwa in 
vielen Fällen arbeitsrechtlich nicht möglich sein 
wird und würde zudem den betroffenen Unter-
nehmen unnötige Schäden zufügen.  

Erforderlich dürfte eine solche Voraussetzung 
ebenfalls nicht sein, weil wahrscheinlich Mitar-
beiter, die die Eindrücke eines Straf- oder Ord-
nungswidrigkeitenverfahrens erlebt haben, 
nicht noch einmal einen Verstoß begehen.  

Hier sind die berechtigten Interessen der Unter-
nehmen zu berücksichtigen. Beispielsweise 
kann langjährigen, erfahrenen Mitarbeiter, die 
einen Verstoß begangen haben, nicht ohne wei-
teres gekündigt werden. Unternehmen würden 
Wissen verlieren.  

Praktisch würde diese Verpflichtung auch nicht 
viel helfen, weil diese Mitarbeiter in ähnlichen 
Funktionen in anderen Unternehmen arbeiten 
würden.  

Ein effektiver Schutz davor, dass die Mitarbeiter 
ähnliche Verstöße nicht noch einmal begehen, 
muss daher auf andere Weise gefunden wer-
den. Denkbar wäre es hier eine Art Monitor-Ver-
fahren einzusetzen. Eine neutrale Instanz, bei-
spielsweise eine Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft oder eine Rechtsanwaltskanzlei, könnte 
für einen definierten Zeitraum überprüfen, ob 
Compliance-Schulungen und eine Verbesse-
rung der Geschäftsprozesse nachhaltig durch-
geführt werden. Die Kosten dafür müssen die 
Unternehmen tragen, wenn sie auf gravierende 
personelle Konsequenzen verzichten wollen    
oder müssen.  

 

*   *   * 
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